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Wer nach dem Tod Lebensversicherung erbt

Wer erbt – und wenn ja, was? Wie
werden uneheliche Kinder recht-
lich behandelt und wie lässt sich
der eigene Nachlass selbstbe-
stimmt vermachen? Um solche
und ähnliche Fragen ging es beim
Telefonforum zum Erbrecht. Die
Fachanwälte Arnd Merschky aus
Halle, Matthias Pelz aus Eisleben
und Dr. Siegmar Grollmütz aus
Aschersleben haben informiert.
Die interessantesten Fragen und
Antworten im Überblick:

Meine beiden Brüder und ich
sind gleichanteilige Miterben
unseres verstorbenen Vaters.
Zum Nachlass gehört eine
Eigentumswohnung in guter La-
ge. Einer meiner Brüder hat vor
ca. sechs Jahren eine Schenkung
in Höhe von 10.000 Euro von
unserem Vater erhalten. Muss er
sich diese bei der Verteilung des
Erbes anrechnen lassen?
In Ihrem Fall hat nur dann eine
Anrechnung auf das Erbe stattzu-
finden, wenn dies von Ihrem Vater
bei Vornahme der Schenkung an-
geordnet wurde. Die Anordnung
kann auch dergestalt stattfinden,
dass auf einem Überweisungsträ-
ger „vorweggenommenes Erbe“
oder Ähnliches vermerkt ist. Erge-
ben sich keine Hinweise für eine
solche Anordnung, muss sich ihr
Bruder die Schenkung nicht bei
der jetzigen Verteilung des Erbes
anrechnen lassen.

Meine beiden Eltern sind inner-
halb von sechs Wochen im Früh-
ling dieses Jahres verstorben.
Sie haben ein gemeinschaftli-
ches Testament errichtet, indem
sie sich zunächst wechselseitig
als Alleinerben und meine bei-
den Geschwister als Erben nach
demTod des Letztversterbenden
eingesetzt haben. Welche An-
sprüche habe ich nunmehr?
Hätten Ihre Eltern kein Testament
errichtet, wären Sie sowohl nach
dem erstversterbenden Elternteil
als auch nach dem zweitverster-
benden gesetzliche Erbin gewor-
den. Dies wurde mit dem Testa-
ment unterbunden. Sie sind daher
in beiden Erbfällen enterbt und
können daher auch zweimal Ihren
Pflichtteil geltend machen. Die
Pflichtteilsquote ist die Hälfte des
gesetzlichen Erbteils. Nach dem
Tod des erstverstorbenen Eltern-
teils beträgt diese ein Zwölftel,
nach dem Tod des zweitverstorbe-
nen ein Sechstel. Der Pflichtteil ist
ein Geldanspruch. Um diesen be-
ziffern zu können, benötigen Sie
zunächst Auskünfte zum Nachlass
und zu dessenWert.

Meine verstorbene Cousine hat
kein Testament hinterlassen. Ich
bin ihre nächste Verwandte und
zunächst davon ausgegangen,
dass der Nachlass aufgrund der
Immobilie werthaltig ist. Ich ha-
be deshalb die Erbschaft ange-
nommen. Bei einer Aktenein-
sicht in die Nachlassakte habe
ich festgestellt, dass meine Cou-

sine kurz vor ihrem Tod zwei ho-
he Darlehen aufgenommen hat.
Ich weiß nicht, wofür sie ver-
wendet wurden. Ins Haus geflos-
sen sind sie nicht. Kann ich ir-
gendetwas tun, um aus der Erb-
schaft herauszukommen?
Aufgrund der Tatsache, dass Sie
nunmehr Kenntnis von den bei-
den Darlehen erlangt haben, die
aus Ihrer Sicht dazu führen, dass
der Nachlass überschuldet ist, ha-
ben Sie die Möglichkeit, Ihre ehe-
malige Annahme der Erbschaft an-
zufechten. Die wirksame Anfech-
tung ist dann wie eine Ausschla-
gung zu behandeln. Die Anfech-
tungserklärung muss innerhalb
von sechs Wochen ab Kenntnis
vom Anfechtungsgrund (hier den
Darlehen) entweder zu Protokoll
des Nachlassgerichts oder in nota-
riell beglaubigter Form abgegeben
werden und innerhalb der Frist
beim Nachlassgericht eingehen.
Im Übrigen verbliebe Ihnen die
Möglichkeit, haftungsbegrenzende
Maßnahmen wie zum Beispiel die
Beantragung einer Nachlassinsol-
venz einzuleiten.

Meine Mutter hat mich zu ihrem
Alleinerben eingesetzt. Zu
ihrem Nachlass zählt ein Haus.
Mein Bruder hat seinen Pflicht-
teil geltend gemacht und ver-
langt von mir, dass ich das Haus
mit einem Sachverständigengut-
achten bewerten lasse. Ich bin
eigentlich hierzu nicht bereit,
weil sich der Wert des Objekts
aus dem aktuellen Grundsteuer-
bescheid ergibt. Bin ich trotz-
dem dazu verpflichtet?
Auch wenn sich die aktuellen
Grundsteuerbescheide am Ver-
kehrswert der Immobilien orien-
tieren, muss gleichwohl ein Ver-
kehrswertgutachten eingeholt wer-
den. Sie dürfen den Gutachter be-
stimmen. Die Kosten sind Nach-
lassverbindlichkeiten. Sie sind also
zunächst von Ihnen zu zahlen,
mindern jedoch anteilig den
Pflichtteil Ihres Bruders.

Ich bin von einem langjährigen
Freund in seinem handschriftli-
chen Testament zu seinem Al-
leinerben eingesetzt worden. Er
hatte in Bonn eine Eigentums-
wohnung. Was muss ich nun-
mehr tun, um das Erbe antreten
zu können? Wie hoch ist eine
mögliche Erbschaftsteuer?
Weil zum Nachlass eine Immobilie
gehört, müssen sie einen Erb-

schein beantragen. Den Antrag
selbst können Sie auch hier vor Ort
bei einem Notar oder beim Nach-
lassgericht stellen. Über den An-
trag entscheiden muss jedoch das
Amtsgericht Bonn/Nachlassge-
richt. Dorthin muss also der An-
trag übersendet werden. Insofern
Ihnen ein Erbschein erteilt wird,
können Sie bezüglich der Eigen-
tumswohnung die Grundbuchbe-
richtigung dahingehend beantra-
gen, dass Sie nunmehr Allein-
eigentümer der Wohnung werden.
Vorab dürfen Sie bereits mittels
des eröffneten Testamentes Aus-
künfte etwa zum Bankvermögen
einholen. Da Siemit dem Erblasser
nicht eng verwandt sind, sind Sie
in die ungünstigste Erbschaft-
steuerklasse III einzuordnen. Sie
haben einen Freibetrag von
20.000 Euro. Der überschießende
Wert des Nachlasses ist mit 30 Pro-
zent zu versteuern.

Mein Mann ist vor kurzem ver-
storben. Er hat kein Testament
hinterlassen. Er hat zwei Söhne
aus erster Ehe. Gemeinsam ha-
ben wir vor ca. zehn Jahren ein
Einfamilienhaus gebaut, bei
dem wir jeweils hälftige Mit-
eigentümer sind. Wie ist die
Rechtslage?
Weil Ihr Mann kein Testament er-
richtet hat, gilt die gesetzliche Erb-
folge. Gesetzliche Erben sind Sie
zum halben Anteil und die Söhne
zu je einem Viertel. In den Nach-
lass Ihres Mannes fällt nicht das
gesamte Haus, sondern nur sein
hälftiger Miteigentumsanteil. Wirt-
schaftlich sind Sie somit letztlich
Eigentümer des Objektes zu
75 Prozent und die beiden Söhne
gemeinsam zu 25 Prozent. Es
muss ein Erbschein beantragt wer-
den. Mit diesem kann dann die

Grundbuchberichtigung bezüglich
der Eigentumshälfte Ihres Mannes
veranlasst werden. Auch weitere
erforderliche Auskünfte beispiels-
weise bei Banken und Versiche-
rungen können hiermit eingeholt
werden. Danach wird man sich
der Frage zuwenden müssen, wie
die Erbschaft zwischen Ihnen und
den Kindern Ihres Mannes aufge-
teilt wird, was man rechtlich Erb-
auseinandersetzung nennt. Hier
kann es zu mannigfaltigen Schwie-
rigkeiten kommen und rechtlichen
Beistand sinnvoll machen.

Meine Mutter, die an Demenz er-
krankt und seit mehreren Jah-
ren höchst verwirrt war, ist vor
kurzem verstorben. Sie hatte vor
vielen Jahren mit meinem Vater
ein gemeinschaftliches Testa-
ment errichtet, wonach meine
Schwester und ich Erben des zu-
letzt versterbenden Ehegatten
(dies war meine Mutter) sein
sollten. Meine Schwester, die
eine Vorsorgevollmacht von
meiner Mutter hatte, hat mir
mitgeteilt, dass auf dem Konto
derMutter nichtmehr genügend
Geld vorhanden sei, um die Be-
erdigungskosten zahlen zu kön-
nen und wir deshalb diese hälf-
tig zahlen müssten. Weil mir
dies komisch vorkam, habe ich
mir von der Hausbank meiner
Mutter die Kontoauszüge der
letzten zwei Jahre übersenden
lassen. Hierbei habe ich festge-
stellt, dass meine Schwester im
letzten halben Jahr vor dem Tod
meiner Mutter 80.000 Euro von
ihrem Konto abgehoben hat.
Kann ich diese gegebenenfalls
zurückfordern?
Das einer Vorsorgevollmacht zu-
grunde liegende Rechtsverhältnis
ist im Regelfall Auftragsrecht. Sie

Testament, Pflichtteil, Steuern auf den Nachlass: Fachanwälte für Erbrecht haben beim Telefonforum Auskunft zu dieser mitunter komplizierten
Materie gegeben. Dazu gehören auch Tipps, was möglich ist, um nicht für die Schulden Verstorbener einstehen zumüssen.

können daher von Ihrer Schwester
Rechenschaft verlangen, aus wel-
chem Grunde sie die 80.000 Euro
abgehoben hat und wie sie diese
verwendet hat. Nach den gesetzli-
chen Regelungen ist der Beauftrag-
te verpflichtet, das von ihm abge-
hobene Geld an den Auftraggeber
herauszugeben. Ihre Schwester ist
in einem Rechtsstreit also darle-
gungs- und beweisbelastet. Kann
sie diesen Nachweis nicht führen,
wird sie gegebenenfalls verurteilt
werden, den von ihr abgehobenen
Betrag von 80.000 Euro auf das
Konto der Mutter zurückzuzahlen.

Mein Mann ist verstorben. Ich
bin testamentarische Allein-
erbin. Mein Ehemann hatte zwei
Lebensversicherungen. In einer
ist unser Sohn als Begünstigter
benannt, in der zweiten ist keine
Regelung hinsichtlich der Be-
günstigung getroffen. Wem ste-
hen die Guthaben zu?
Sofern im Lebensversicherungs-
vertrag eine begünstigte Person
benannt wird, hat diese einen Aus-
zahlungsanspruch. Das Guthaben
geht dann außerhalb des Nachlas-
ses auf den Begünstigten über. So-
fern keine begünstigte Person be-
nannt ist, gehört das Geld zum
Nachlass und geht an die Erben.

Welche Anforderungen werden
an die wirksame Errichtung
eines privatschriftlichen Testa-
mentes gestellt?
Der gesamte Text des Testamentes
muss selbst mit Hand geschrieben
und mit Vor- und Familiennamen
unterschrieben werden. Ort und
Datum sollten ebenfalls hand-
schriftlich angegeben sein. Das
Testament sollte eine eindeutige
und inhaltlich klare Verfügung ent-
halten.

Mein Ehemann ist vor zwei Jah-
ren verstorben. Es gab kein Tes-
tament. Wir haben drei gemein-
same Kinder und ein gemeinsa-
mes Haus. Wie sind an diesem
Haus heute die Eigentumsver-
hältnisse und kann ich das Haus
verkaufen?
Ihr Ehemann und Sie waren vor
dem Tode des Ehemannes hälftige
Miteigentümer Ihres Wohnhauses.
Der Tod Ihres Mannes berührt das
Eigentumsrecht an Ihrer Hälfte
nicht. Die Hälfte Ihres Ehemannes
steht allerdings nunmehr entspre-
chend der gesetzlichen Erbfolge
im Eigentum der Erbengemein-
schaft. Die besteht aus Ihnen und
den Kindern, wobei Sie die Hälfte
der Eigentumshälfte Ihres Mannes
erben und die Kinder jeweils ein
Sechstel. Sie können das gesamte
Haus nur zusammen mit Ihren
Kindern verkaufen.

Ich habe mit meiner Ehefrau ein
gemeinschaftliches Testament
in der Weise errichtet, als wir
uns gegenseitig zu Alleinerben
eingesetzt haben. Wir haben
einen Sohn. Nach dem Tod des
Letztlebenden haben wir unse-
ren Sohn zum alleinigen Erben
bestimmt. Mein Ehemann hat
fünf Geschwister. Sind diese für
den Fall seines Versterbens
pflichtteilsberechtigt?
Nein, Paragraf 2303 BGB sieht als
Personenkreis der Pflichtteilsbe-
rechtigten lediglich den Ehegatten,
die Kinder und die Eltern des Erb-
lassers vor, sofern diese zum ge-
setzlichen Erbrecht gelangt wären.
Geschwister gehören nicht zum
Personenkreis der Pflichtteilsbe-
rechtigten.

Ich bin verwitwet, habe zwei
Söhne und ein Barvermögen
von etwa 350.000 Euro. Ein Tes-
tament habe ich nicht errichtet.
Wie ist das Erbrecht zu beurtei-
len und entsteht eine Erbschaft-
steuerpflicht?
Ihre Söhne erben laut gesetzlicher
Erbfolge jeweils die Hälfte. Jedes
Kind hat derzeit nach jedem El-
ternteil 400.000 Euro steuerfrei.
Eine Erbschaftsteuer muss daher
bei dem von Ihnen angegebenen
Vermögen von keinem der Söhne
gezahlt werden.

Ich habe einen Sohn und einen
Enkel. Mein Ehemann ist ver-
storben. Ich möchte mein Haus
auf meinen Enkel übertragen
und mir ein lebenslanges unent-
geltliches Wohnungsrecht ein-
räumen lassen. Mein Sohn ist
damit einverstanden und möch-
te keine Ansprüche stellen. Was
muss ich tun?
Sie müssen mit Ihrem Enkelsohn
einen notariellen Überlassungs-
vertrag schließen. Ihr Wohnungs-
recht muss im notariellen Vertrag,
gegebenenfalls unter Ausschluss
des Eigentümers, geregelt und
sinnvollerweise dinglich gesichert,
also an rangnächster Stelle im
Grundbuch eingetragen werden.
Es ist sinnvoll, dass Ihr Sohn we-
gen des bestehenden Einverständ-
nisses hinsichtlich der Übertra-
gung an der notariellen Beurkun-
dung teilnimmt und einen gegen-
ständlich beschränkten Pflicht-
teilsverzicht erklärt. Sie müssen
sich also an einen Notar wenden
und Ihr Anliegen dort vortragen.
Der grundbuchliche Vollzug des
Vertrages erfolgt dann über das
Notariat.

Meine Mutter hat mich in ihrem
Testament zum alleinigen Erben
eingesetzt. Meine beiden Ge-
schwister sind tot. Sie haben
aber jeweils ein Kind. Sind diese
Kinder pflichtteilsberechtigt?
Mit dem Tod Ihrer Geschwister
treten deren Kinder an deren Stelle
und können somit als Abkömmlin-
ge den Pflichtteil fordern. Bei drei
Erbstämmen hätten die Kinder
Ihrer verstorbenen Geschwister
somit an deren Stelle eine Pflicht-
teilsquote von einem Sechstel am
bereinigten Nachlass.

Telefonforum

AmDienstag, dem 11. Novem-
ber, geht es von 10 bis 12 Uhr
umHirntumore. Anrufer kön-
nen Fragen zum Thema „Gut-
artige und bösartige Hirntumo-
re sowie Hirnmetastasen infol-
ge anderer Krebserkrankun-
gen“ an Professor Dr. Erol
Sandalcioglu, Direktor der Uni-
versitätsklinik für Neurochirur-
gie Magdeburg, und seinen
Stellvertreter Privatdozent
Dr. Klaus-Peter Stein stellen.
Wie entstehen Hirntumore, was
sind typische Symptome? Sollte
man bei anhaltenden Kopf-
schmerzen zum Arzt? Welche
Heilungschancen gibt es bei
Hirnmetastasen?

Rufen Sie an:
Telefon: 0391/532 970

ZumThemaErbrechthabenamTelefonAuskunftgegeben:

In jederWochegibt das Ratgeber-
TeamLesern dieGelegenheit, Ex-
perten anzurufen und ihnen Fragen
zu stellen.Unter anderemMediziner,
Juristen oder Verbraucherschützer
stehen Rede undAntwort. Die inter-
essantesten Fragen undAntworten
werden freitags an dieser Stelle ver-
öffentlicht. FOTOS: NOACK (2), WÜRBACH
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